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Bevölkerungsstand am 30.06.2025 auf Basis Zensus 2022 

 
09374000   Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab   Oberpfalz  
Gemeinde          Einwohner  
 
09374111   Altenstadt a.d.Waldnaab     4711  
09374170   Bechtsrieth       1070  
09374117   Eschenbach i.d.OPf., St     4299  
09374118   Eslarn, M       2660  
09374119   Etzenricht       1552  
09374121   Floß, M       3491  
09374122   Flossenbürg      1505  
09374123   Georgenberg      1265  
09374124  Grafenwöhr, St      6376  
09374127   Irchenrieth       1680  
09374128   Kirchendemenreuth      911  
09374129   Kirchenthumbach, M     3260  
09374131   Kohlberg, M       1187  
09374132   Leuchtenberg, M      1172  
09374133   Luhe-Wildenau, M      3415  
09374134   Mantel, M       2819  
09374137   Moosbach, M       2470  
09374139   Neustadt a.d.Waldnaab, St     5994  
09374140   Neustadt am Kulm, St     1157  
09374144   Parkstein, M       2414  
09374146   Pirk        1917  
09374147   Pleystein, St       2333  
09374149   Pressath, St       4215  
09374150   Püchersreuth      1698  
09374154   Schirmitz       2112  
09374155   Schlammersdorf     870  
09374156  Schwarzenbach      1125  
09374157   Speinshart       1110 
09374158   Störnstein       1564  
09374159   Tännesberg, M      1474  
09374160   Theisseil       1195  
09374148   Trabitz       1341  
09374162   Vohenstrauß, St     7573  
09374163   Vorbach       1071  
09374164   Waidhaus, M       2105  
09374165   Waldthurn, M      1906  
09374166   Weiherhammer      3927  
09374168   Windischeschenbach, St     4922 
   Gesamt      95866 
 

❖❖❖ 
 
 
 
 



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr. 09 vom 27.10.2025 Seite 3   

 
 

 
 

Bekanntmachung 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Pressath für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff GO erlässt der 
Schulverband Pressath folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 913.000,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 141.000,00 € 
ab. 
 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzie-
rung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 
623.700,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 
dem Stand vom 01.10.2024 auf 231 Verbandsschüler festgesetzt. 
 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.700,0000 € festgesetzt. 
 
 
(2) Investitionsumlage 
 
1.  Die Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 50.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Entfällt. 
 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 23. September 2025, Az. 21-
941/225-2025 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 1  Satz 2 BaySchFG in 
Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Be-
standteile enthält. 
 
 

III. 
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen vom Tage nach der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung eine Woche lang in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Pressath 
innerhalb der Geschäftsstunden zur Einsicht öffentlich auf. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegen außerdem bis 
zur nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Schulverbandes Pressath in der 
Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Pressath während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Pressath, 30. September 2025 
 
Schulverband Pressath 
 
gez. 
 
Bernhard Stangl 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 

❖❖❖ 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Seitenthaler Gruppe 

 
I. 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Seitenthaler Gruppe 
(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 

 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

Aufgrund der Art. 40 Abs.1 und 26 Abs.1 KommZG in Verbindung mit Art.63 ff. GO erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Seitenthaler Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt, 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit 577.000 € 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.672.000 € 
 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind vorgesehen in 
Höhe von 1.571.000 €. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 € 
festgesetzt. 

§ 4 
 
a) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 
 
b) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 40.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
 
 
 

https://www.jurion.de/gesetze/kommzg/40/?forcetoc=1&product=08251311&from=1%3A5919998%2C0
https://www.jurion.de/gesetze/kommzg/26/?forcetoc=1&product=08251311&from=1%3A5919998%2C0
https://www.jurion.de/gesetze/go-3/63/?forcetoc=1&product=08251311&from=1%3A5919998%2C0
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§ 7 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 Zweckverband zur Wasserversorgung 
  der Seitenthaler Gruppe 
Eschenbach i.d.OPf., 30.09.2025  
 
 
  Roder 

 Zweckverbandsvorsitzender 
 
 
 
 

II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 16.09.2025 Nr. 21-941/219-2025 
die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.             
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang 
bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf., 92676 Eschenbach 
i.d.OPf., Rathaus, Zimmer Nr. 5, während der Dienststunden öffentlich zur Einsicht auf. Außer-
dem liegt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
 
Eschenbach i.d.OPf., 30.09.2025 
 
gez. 
 
Roder 
Zweckverbandsvorsitzender 

 
 

❖❖❖ 
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E I N L A D U N G 
 
zur 63. ordentlichen Generalversammlung der Landkreissiedlungswerk  
Neustadt a.d. Waldnaab eG  
in Neustadt a. d. Waldnaab, Gaststätte „Zum Weißen Rößl“, Raiffeisenplatz 2  
 

am 30. Oktober 2025 um 18.00 Uhr 
 
Tagesordnung:  
 
1. Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates  
 
2. Tätigkeitsbericht des Vorstandes  
 
3. Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 2024  
  
4. Jahresabschluss 2024  
 
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2024  
 
6. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024  
 
7. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates  
für das Geschäftsjahr 2024  
 
8. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern  
 
9. Verschiedenes  
 
Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 liegt im Büro der  
Landkreissiedlungswerk Neustadt a. d. Waldnaab eG   
(Adresse: Knorrstraße 1, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab) zur Einsichtnahme auf.   
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.  
 
 
Zutritt zur Generalversammlung haben nur Mitglieder.  
Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat sind der Genossenschaft fünf Tage  
vor der Generalversammlung unter Angabe von Name, Beruf und Anschrift des  
vorgeschlagenen Mitgliedes schriftlich einzureichen.  
 
 
Neustadt a.d. Waldnaab, 13.10.2025  
 
  
 
Ernst Schicketanz  
Aufsichtsratsvorsitzender 
 

❖❖❖ 
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